
Der Tag der psychischen Gesundheit am 10.Oktober gibt Anlass 
an die UN-Kinderkonvention zu erinnern, die nicht nur jede 
Form körperlicher, sondern auch geistiger Gewaltanwendung 
verbietet und im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes 
auch die Verantwortung der Medien einmahnt, Kinder und 
Jugendliche vor Informationen und Material zu schützen, die 
deren Wohlergehen beeinträchtigen. Durch die sozialen Medien 
gewinnt der Schutz Jugendlicher vor Inhalten, die ihre geistige 
und seelische Entwicklung beeinträchtigen ebenso an Bedeutung 
wie das Erlernen des verantwortungsvollen Umgangs in der 
Kommunikation mit anderen: denn insbesondere in der digitalen 
Realität geraten junge Menschen oft früh in Grenzbereiche, die 
sie psychisch und manchmal auch rechtlich überfordern können.

Im Rahmen des Projekts „Hass im Netz“ engagieren sich 
Wiener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ehrenamtlich an 
Schulen, um Jugendliche an der Schwelle zur Strafmündigkeit 
aufzuklären. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln – nicht Angst. 
Denn wer versteht, welche rechtlichen und sozialen Folgen 
Cybermobbing, Hassrede oder Diskriminierung haben können, 
handelt verantwortungsbewusster und rücksichtsvoller.

Gerade in der Pubertät, wenn durch die emotionale Entwicklung 
bedingte Labilität und Gruppendruck aufeinandertreffen, kann 
fehlende Aufklärung zu nachhaltigem seelischen Schaden 
führen bei allen Beteiligten: bei den Betroffenen und bei 
den Verursachern. Ein strafrechtliches Verfahren mag, auch 
notwendig sein, stellt jedoch oft eine zusätzliche Belastung 
für den Täter dar und kann die seelischen Verwundungen des 
Betroffenen nicht heilen.

Aufklärung schützt – vor rechtlichen Konsequenzen, vor 
Schuldgefühlen, vor Ausgrenzung. Kinderrechte ernst zu 
nehmen bedeutet, früh mit deren Umsetzung anzusetzen: mit 
Gesprächen, mit Zuhören, mit dem entsprechenden Fachwissen. 
Die Wiener Rechtsanwaltschaft leistet dazu einen aktiven 
Beitrag. Für die Rechte und den Schutz auch der Jüngsten in 
unserer Gesellschaft. Stark für Sie.
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